
Information über Genehmigungen im öffentlichen Personennahverkehr - 

Verkehr mit Straßenbahnen, Obussen oder Kraftfahrzeugen im Linienverkehr 

nach § 18 Personenbeförderungsgesetz  

 

Für die Beförderung von Personen im öffentlichen Personennahverkehr ist nach dem 

Personenbeförderungsgesetz (PBefG) eine Genehmigung erforderlich. Ein Verzeichnis der 

Genehmigungen, die für Verkehrsdienste im Regierungsbezirk Münster erteilt wurden, ist auf 

der Internetseite der Genehmigungsbehörde einzusehen (www.brms.nrw.de; Suchwort: 

Liniendatenbank).  

 

Die Genehmigungen werden auf Antrag nach Ablauf der Geltungsdauer in der Regel neu 

erteilt. Unternehmen, die interessiert sind, die Verkehrsdienste eigenwirtschaftlich (ohne 

Ausgleichsleistungen für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen nach Artikel 3 

Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007) zu erbringen, können einen 

Genehmigungsantrag spätestens zwölf Monate vor Beginn des beantragten 

Geltungszeitraums stellen, vgl. § 12 Absatz 5 Satz 1 PBefG. Direktvergaben sowie Festlegungen 

und Linienbündelungen in Nahverkehrsplänen der Aufgabenträger sind zu berücksichtigen.  

 

Ein Genehmigungsantrag für einen eigenwirtschaftlichen Linienverkehr, der die Frist von zwölf 

Monaten unterschreitet (unterjähriger Antrag), wird von der Bezirksregierung Münster als 

Genehmigungsbehörde nur zugelassen, wenn kein fristgerechter genehmigungsfähiger 

Antrag bei ihr vorliegt. Ein zugelassener unterjähriger Antrag wird grundsätzlich ohne weiteres 

Zuwarten in das Anhörungsverfahren gegeben. Gegebenenfalls weitere unterjährige Anträge 

werden in der Reihenfolge ihres Eingangs nur dann bzw. solange zugelassen, wenn der zeitlich 

früher gestellte Antrag (nach Durchführung der Anhörung) nicht genehmigungsfähig ist. Nur 

bei mehreren, am selben Tag eingehenden Anträgen wird ein Auswahlverfahren / 

Genehmigungswettbewerb unter Beteiligung des Aufgabenträgers durchgeführt, bevor der 

Antrag mit der besten Verkehrsbedienung in das Anhörungsverfahren gegeben wird. Dieses 

Verfahren gilt nur bis zu einer etwaigen Vorabbekanntmachung des Aufgabenträgers gemäß 

§ 8a Absatz 2 PBefG.  

 

Wenn die Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages geplant ist, muss der 

Genehmigungsantrag für einen eigenwirtschaftlichen Verkehr spätestens drei Monate nach 

der Veröffentlichung gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 bzw. § 8a 

Absatz 2 PBefG gestellt werden, vgl. § 12 Absatz 6 Satz 1 PBefG. 

  



Zur Fristwahrung ist in jedem Fall der Eingang eines rechtsverbindlich unterschriebenen 

Antrags unter der folgenden Postanschrift erforderlich:  

 

Bezirksregierung Münster 

Dezernat 25 - Verkehr - 

48128 Münster. 

 

Ein Briefkasten befindet sich am Dienstgebäude unter der Adresse Domplatz 1-3, 48143 

Münster. 

 

Der Antrag kann gemäß § 12 Absatz 1 letzter Satz PBefG auch durch Übermittlung eines 

elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle der Behörde wie folgt gestellt 

werden: 

- durch DE-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem DE-

Mail-Gesetz. Die DE-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms-nrw.de-mail.de 

- durch Übermittlung mit qualifizierter elektronischer Signatur. Die E-Mail-Adresse 

lautet: poststelle@brms.sec.nrw.de 

 

Der Eingang im elektronischen Funktionspostfach personenbefoerderung@brms.nrw.de ist 

nicht fristwahrend.  

 

Hinweis:  

Das Personenbeförderungsgesetz kann im Internet auf folgender Seite abgerufen werden: 

http://www.gesetze-im-internet.de/pbefg 

 

Münster, den 30.08.2024       Bezirksregierung Münster 

Dezernat 25 - Verkehr - 

(Personenbeförderung)  

Im Auftrag  

gez. Matyanowski 
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